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Lex Ebamazon – Regulierung des Online-
Handels greift zu kurz

Seit Jahren ist bekannt, dass beim Handel mit
Waren �ber Internet-Marktpl�tze wie Amazon
und Ebay verst�rkt Umsatzsteuer hinterzogen
wird. Insbesondere beim Verkauf von Produk-
ten aus Nicht-EU-Staaten – vor allem China –
seien immer wieder Steuerzahlungen ausge-
blieben. Die Steuerausf�lle betragen auf Bun-
desebene j�hrlich wenigstens 100 Mio. Euro,
auf europ�ischer Ebene summiert sich der
Schaden auf �ber 1 Mrd. Euro. Dem schiebt
die Bundesregierung nun einen Riegel vor.
Am 1. 8. 2018 hat das Bundeskabinett den Ge-
setzentwurf gegen Steuerbetrug beim Online-

Handel (Gesetz zur Vermeidung von
Umsatzsteuerausf�llen beim Handel
mit Waren im Internet) beschlossen.
Mangels sprachlicher Kenntnisse und
territorialer Befugnisse der Steuer-
fahndung in Fernost nimmt der Ge-
setzgeber dabei „Hilfe“ der Betreiber
von Online-Marktpl�tzen in An-
spruch. Sollen nun Online-Plattfor-
men f�r Steuerbetrug bezahlen? So-
weit ist es noch lange nicht!

Ab Januar 2019 sollen alle elektronischen
Marktplatzbetreiber gesetzlich verpflichtet
werden, u. a. Verk�uferdaten wie Namen, voll-
st�ndige Anschrift, Steuernummer, Versand-
und Lieferadresse, Zeitpunkt und Hçhe des
Umsatzes aufzuzeichnen. Dabei soll u. a. der
Nachweis der Steuernummer vom Betreiber
durch eine zum Zeitpunkt der Lieferung des
Unternehmers g�ltige, auf l�ngstens drei Jahre
befristete Bescheinigung �ber die steuerliche
Erfassung des f�r den liefernden Unternehmer
zust�ndigen Finanzamts zu f�hren sein (Regis-
trierungsbescheinigung). Soweit die techni-
schen Voraussetzungen geschaffen sind, erteilt
das Bundeszentralamt f�r Steuern dem Betrei-
ber eines elektronischen Marktplatzes – �hn-
lich der qualifizierten Abfrage der Umsatzsteu-
er-Identifikationsnummer – im Wege einer
elektronischen Abfrage Auskunft �ber die dort
gespeicherte (Registrierungs-)Bescheinigung.
Der Marktplatzbetreiber soll außerdem k�nftig
f�r die nicht entrichtete Umsatzsteuer aus der
Lieferung eines Unternehmers haften, die auf
dem von ihm bereitgestellten Marktplatz recht-
lich begr�ndet worden ist.

Bereits die Ank�ndigung dieser Neuregelung
sowie die Aussagen der Sprecher von Ama-
zon und Ebay, die Verk�ufer-Konten bei Ver-
stçßen gegen steuerrechtliche Verpflichtun-
gen zu schließen, soll bei dem f�r die Ums�t-
ze ausl�ndischer Online-H�ndler zust�ndigen

Finanzamt Berlin-Neukçlln eine Registrie-
rungswelle fernçstlicher Onlineh�ndler aus-
gelçst haben. Das Personal im Bereich der
Registrierung wurde entsprechend aufge-
stockt.

Alleine die Haftungsregelung wird jedoch vor-
aussichtlich nicht zu den erhofften Steuermehr-
einnahmen f�hren. Denn das geplante Gesetz
sieht eine Enthaftung der Betreiber von Online-
Marktpl�tzen vor. Der Betreiber soll danach
dann nicht haften, wenn er eine Registrierungs-
bescheinigung des hinterziehenden Online-
H�ndlers vorlegen kann. Dies gelte nur dann

nicht, wenn der Plattformbetreiber Kenntnis
davon hatte oder nach der Sorgfalt eines or-
dentlichen Kaufmanns h�tte haben m�ssen,
dass der Online-H�ndler seinen steuerlichen
Verpflichtungen nicht nachkomme.
Komme der liefernde Unternehmer seinen
steuerlichen Pflichten k�nftig trotz Registrie-
rung nicht oder nicht in wesentlichem Umfang
nach, soll das f�r ihn zust�ndige Finanzamt be-
rechtigt sein, dies dem Betreiber mitzuteilen,
wenn andere Maßnahmen keinen unmittelba-
ren Erfolg versprechen. Nach Zugang der Mit-
teilung haftet der Betreiber f�r die Steuer auf
Ums�tze, soweit das dem Umsatz zugrundelie-
gende Rechtsgesch�ft nach dem Zugang der
Mitteilung abgeschlossen worden ist.
Mehr als eine organisatorische Herausforde-
rung stellen diese Anforderungen f�r die großen
Betreiber von Online-Marktpl�tzen nicht dar.
Mehrsteuern sind bis hierhin von illegal han-
delnden Verk�ufern nicht zu erwarten. Das Pro-
blem des „Missing-Traders“ – also des H�nd-
lers, der nach der Entdeckung seiner Steuerhin-
terziehung einfach aus dem Markt ausscheidet
und im schlimmsten Falle unter ver�ndertem
Namen wiederauftaucht – wird gerade nicht ge-
lçst.
Das „Outsourcing“ der Steuereintreibung auf
Unternehmen hat – angefangen mit der Einbe-
haltung der Lohnsteuer durch den Arbeitge-
ber – lange Tradition. Die geplante Haftungs-
regelung ist kein zahnloser Tiger, aber auch
nicht mehr als eine sehr weiche �bergangsre-
gelung. Die einzig wirkungsvolle Lçsung ist
die durch die EU ab 2021 geplante direkte Ver-
antwortlichkeit der Online-Marktpl�tze f�r die
Abf�hrung der Umsatzsteuer. Wer seinen An-
teil an der Beute durch einen vertraglich ver-
einbarten direkten Zugriff auf den Kaufpreis
einbeh�lt, kann auch die Einnahmen des Staa-
tes sichern und an diesen zu unser aller Wohl
abf�hren.
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